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Unternehmensfortführung die Gefahr von Vermögensschäden
aufgrund einer unsachgemäßen Amtsausführung. Aus der Ent-
scheidung des BGH folgt keineswegs eine Erweiterung oder
Haftungserschwerung des Verwalters. Vielmehr ist das persön-
liche Haftungsrisiko eben dadurch beherrschbar, dass die Haf-
tung an die Sorgfaltsanforderungen eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Insolvenzverwalters knüpft.

Die Entscheidung des BGH ist konsequent. Mit Urteil vom
26.04.201820 stellte der BGH bereits klar, dass sich die Haftung
des Geschäftsleiters in Eigenverwaltung nicht nach gesell-
schaftsrechtlichen Haftungsvorschriften, sondern nach §§ 60,
61 InsO analog bestimmt, da seine Stellung insoweit dem Amt
des Insolvenzverwalters angenähert sei.

5. Ergänzend zu den Ausführungen des BGH sei noch darauf
hinzuweisen, dass für die Haftung des Insolvenzverwalters nach
§ 61 InsO nichts anderes gilt. Der Entlastungsbeweis in § 61
Satz 2 InsO verschafft dem Insolvenzverwalter bereits einen
ähnlich der Business Judgement Rule safe harbour, soweit er auf

Grundlage einer sorgfältigen und realistischen Prognose die
Nichterfüllbarkeit der Masseverbindlichkeit erkennen konnte.
Maßgebend ist, dass der Verwalter auf der Grundlage einer
vollständigen Planerstellung bei der Begründung der Masse-
verbindlichkeit von einer positiven Wahrscheinlichkeitsprog-
nose ausgehen konnte und die Nichterfüllbarkeit nicht hätte
erkennen können.21 Wenn der Insolvenzverwalter plausibel
darlegt, auf Basis einer de lege artis erstellten Planung und
nach sorgfältiger Risikoabwägung, auf die Richtigkeit einer
Entscheidung zur Begründung der Verbindlichkeit vertraut zu
haben, handelt er nicht insolvenzzweckwidrig.22 § 61 Satz 2
InsO normiert damit bereits eine der Business Judgement Rule
ähnliche Haftungsfreistellung des Verwalters.

20 Az. IX ZR 238/17.
21 Vgl. BT-Drucks. 12/2443, S. 129.
22 Vgl. Kaufmann, NZI 2004, 117.
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Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht,
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungs-
vertragsrecht u.a., Kommentar, 2020, C. H. Beck Verlag, 187 S., geb., EUR 75,00

DerGesetzgeber hatte zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie
mehrere Gesetze im Eilverfahren verabschiedet, die sich als
COVID-19 Abmilderungsgesetze zusammenfassen lassen. Der
von Römermann herausgegebene Kommentar enthält dazu im
Teil 1 zum Insolvenzrecht das Gesetz zur vorübergehenden Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der
Organhaftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie beding-
ten Insolvenz (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz –COVIn-
sAG), im Teil 2 zum Gesellschaftsrecht das Gesetz über Maß-
nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs-,undWohnungseigentumsrechtzurBekämpfungderAus-
wirkungen der COVID- 19-Pandemie (COVMG) sowie dasGesetz
vom 15. Mai 2020 betreffend u.a. die SE und die SCE, im Teil 3
Gesetze zum Zivilrecht betreffend ein Moratorium, Miete und
Pacht, Darlehen sowie Gutscheine für Freizeitveranstaltungen
und Freizeiteinrichtungen, das Gesetz zur Abmilderung der Fol-
gen der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht
und im Recht der Europäischen Gesellschaft (SE) und der Euro-
päischen Genossenschaft (SCE) und schließlich im Teil 4 Ände-
rungen zum Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung.

Die Gesetze enthalten zum Teil tiefgreifende Eingriffe in sicher
geglaubte Rechtspositionen. So wird durch das COVInsAG die
Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 mit Verlänge-
rungsmöglichkeit durch Rechtsverordnung bis zum 31.03.2021
ausgesetzt, wenn die Insolvenzreife auf den Folgen der Aus-
breitung des SARS-CoV-2-Virus beruht und wenn Aussichten
darauf bestehen, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu be-
seitigen. Dazu gibt es eine gesetzliche Vermutung. Römermann
nennt Beispiele für und gegen eine insofern relevante Aus-
wirkung der Pandemie. Ein Ausschluss dieser Relevanz soll bei

Branchen, die vermutlich eher von der Krise profitieren, wie
dem Onlinehandel, IT- bzw. Digitalisierungsdienstleistern und
Herstellern und Händlern im Bereich Sanitärprodukte gelten.
Darüber kann heftig gestritten werden. Bei den Herstellern und
Händlern von Sanitärprodukten dürfte die Relevanz tatsächlich
für diejenigen entfallen, die das zum „Pandemie-Gold“ mu-
tierte Toilettenpapier herstellen oder handeln. Bei anderen
Sanitärprodukten wird das wohl fraglich sein. Da wirtschaft-
liche Probleme häufig mehrere Ursachen haben, stellt sich die
Frage, ob eine Mitursächlichkeit und wenn ja, in welcher
Größenordnung, für das Eingreifen des Gesetzes ausreichen
soll. Das wird unter Auswertung der Literatur diskutiert. Sofern
Schließungsanordnungen von Behörden ohne hinreichende
Rechtsgrundlage ergangen sind, soll es dem Handlungspflich-
tigen nicht zumutbar sein, dagegen Widerspruch und Klage
einzureichen, um die Vermutung des Gesetzes eingreifen zu
lassen. Das könnte man – zumal solche Klagen in der Praxis
häufig erfolgreich sind – durchaus auch anders sehen.

DasCOVMGregelt imWesentlichendieHandlungsfähigkeit von
Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsformen trotz Kontakt-
undVersammlungsverboten durchvirtuelleHauptversammlun-
gen und andere Erleichterungen bei der Beschlussfassung.

ZusammenmitdenanderenkommentiertenGesetzenzurAbmil-
derungder Corona- Pandemie gibt der erstaunlich kompakte von
Römermann herausgegebene Kommentar zu den COVID-19 Ab-
milderungsgesetzen einen knappen, aber vollständigen Über-
blick über Einzelheiten der Gesetze. Der Kommentar wurde im
Sommer 2020 in der 1. Auflage abgeschlossen. Da die Pandemie
in ihrerzweitenWellegrößereAusmaßeannimmt,als imSommer
2020 anzunehmen war, wird der Gesetzgeber die COVID-19
Abmilderungsgesetze nachbessern, so dass die 2. Auflage wahr-
scheinlich schon recht bald den Markt der Kommentare zu den
COVID-19 Abmilderungsgesetzen bereichern wird.
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